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Betr.: Verwendung von Registerguthaben zu 
Reisezwecken im innerdeutschen Reise
verkehr gemäB den. Deutschen Kredit
abkommen von 1935t Ziffer 10, 
Unterziffer 7 (a;. 

---------------
1) Erwerb von Registerguthaben zu Reisezwecken. 

Ausländische Banken und die von den ausländischen 

Bankenausschtissen zugelassenen Reisebtiros können Register

guthaben von solchen ausländischen Banken erwerben, die 

bereit sind, Reichsmark aus Stillhaltegeldern abzugeben. 

Beträge dieser Art werden auf ein besonderes "Reisever

kehrs-Sonderkunto", das bei einer deutschen Bank zu ftihren 

ist, tibertragen. Derartige ttberträge b edlirfen der vorhe

rigen Genehmigung der Treuhand-Gesellschaft von 1933 m. b. H., 

Berlin .. Eine Uberweisung von Beträgen von ei.nem Reisever

kehrs-Sonderkonto auf ein anderes Reiseverkehrs-Sonder

konto ist nicht gestattet, dagegen ist die Rtickiiberweisung 

von Beträgen, die bereits auf Reiseverkehrs-Sonderkonto 

gutgeschrieben sind, zulässig und zwar einmal monatlich 

(am 20. jeden ~.!onats), wobei es sich der Sachlage ent

sprechend jeweils nur um Spitzenbeträge handeln soll. 

2) Reiseverkehrs-Sonderkonten. 

Zur Unterhaltung eines Rciseverkehrs-Sonderkontos 

sind berechtigt: 

a) die ausländischen Bankengläubiger im Sinne der Deut

schen Kreditabkommen (foreign bank creditors), 

b) sonstige registricrte Berachtigte gemäB § 10 (4) 

des neutschen Kreditabkommens von 1935 (registered 

holders), 
c) 

zu Nr. rra 5240 v. 15.2.35. 
-------- - --- --- -

. 
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c) andere ausländische Banken, sofern die Genehmigung 
zur Fil.hrung eines Reiseverkehrs-Sonderkontos auf An-

• trag durch das Reichsbank-Direktorium erteil t worden 
ist,_ 

d) ausländische Reisebtiros, welche von dem Bankenaus
schuB ihres Landes zum Reiseverkehr in Registergut
haben zugelassen worden sind; in solchen Ländern, 
in denen Bankenausschtisse nicht bestehen, entschei
det das Reichsbank-Direktorium tiber die Zulassung 
<'ies Reisebtiros. 

Hat eine Firma nicht das Recht erhalten, ein Reisever

kehrs-Sonderkonto zu unterhalten, so darf sie Register

guthaben ftir Reisezwecke weder erwerben noch abgeben, 

sie darf sich insbesondere nicht durch Verkauf oder 

kommissionsweise Besorgung von Reiseschecks, Akkrediti

ven pp. der Unterschrift einer anderen Bank und deren 

Reiseverkehrs-Sonderkontos bedienen. Lediglich den im 

gleichen Lande gelegenen Filialen und Niederlassungen 

der unter a) bis d) genannten ausländischen Firmen ist 

es gestattet, Reiseschecks pp. ihrer Zentrale an aus

ländische Reisende abzugeben. Eine Mitwirkung zur Be

sorgung von Registermark-Reiseschecks, -Akkreditiven, 

-Kreditbriefen pp. durch Stellen, die zum Erwerb und 

Verkauf von Registerguthaben zu Reisezwecken nicht be

sonders ermächtigt sind,ist in ~edem Falle ausgeschlos-

sen. 

3) Art und Weise der Verftigungen Uber Reisever
kehrs-Sonderkonto. 

tlber die Guthaben auf den Reiseverkehrs-Sond 

konten kann durch Reiseschecks, von denen Muster in der 

Anlage beigeftigt sind, durch Akkreditive und Kreditbri 

/ fe, sowie durch besondere Zahlungs- und Uberweisungs

aufträge verftigt werden. 

Bei 
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Bei allen Arten von Verftigungen sind bei der Avisie

rung den deutschen Banken, bei denen das betreffende Reisever

kehrs-Sonderkonto geftihrt wird, genaue Angaben zu machen tiber: 

b
a~l Vor- und Zuname, • Wohnort und 

Beruf des Reisenden, sowie 
Nummer und Ausstellungsort des Reisepasses. 

Die Aushändigung der Reiseschecks hat an den Scheck

begtinstigten persönlich zu erfolgen, wobei der Erwerber seine 

Namensunterschrift links oben auf dem Scheck eigenhändig in Ge

genwart eines Beauftragten der ausgebenden Stelle einzusetzen 

hat. 
Denjenigen ausländischen Reisenden, die sich bereits 

auf einer Reise in Deutschland befinden und noch Reichsmarkbe

träge aus Registerguthaben zur Fortsetzung ihres Reise- oder 

Kuraufenthaltes in Deutschland benötigen, dtirfen Reiseschecks 

nicht nachgesandt werden; es empfiehlt sich in solchen Fällen, 

die benötigten Beträge durch Akkreditive oder Kreditbriefe zur 

Verftigung zu stellen. In ganz oesonderen Ausnahmefällen kann 

gegen ausdrtickliche vorherige Zustim.mung unserer "Reisestelle" 

die At.shändigung von Reiseschecks durch ~tne deutsche Bank oder 

Za hlstelle an den bereits in Deutschland weilenden ausländi

schen Reisenden erfolgen. 

Reisende, die hiervon GEbrauch machen, haben 

ihrer ausländischen Bankverbindung, welche zur Abgabe von 

Registerguthaben gemäE den Bestirnmungen des Deutschen Kre

ditabkommens berechtigt sein muE, nachzuweisen, daS sie 

nur vortibergehend sich in Deutschland aufhalten und nach 

wie vor ihren ständigen Wohnsitz im Auslande haben. Dieser 

Nachweis ist insbesondere dann zu fi.ihren, wenn ausländische 

Reisende sich bereits 6 Monate in Deutschland aufhalten. 

Die 
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Die Re isenden können die Reichsmark aus Registerguthaben _· 

ftir ihre Reisekosten in Deuts~hland sowie fiir sonstigo Au.s-• 

gaben des täglichen Reisebedarfs verwenden; Reisekosten 

in diesam Sinne sind unter anderem d.ie Ausguben 

ftir Fahrausweise deutscher Eisenbahnstrecken, 

deutscher Autove:::-kehrsunternehmen und Binnen

schiffahrtsgesellschaften, soweit di~ zu be

fahrende Strecke innerhalb Deutschlands liegt, 

ftir die Platzbelegung auf deutsche ~'l und auf aus

l!indil3chen See- un.d Luftfah1·zeugen ·ue i Rc i3en 

nach und von Deutschland, 

r'tir Hotelunterkun:ft usw. 

Die Il8 Z<Jh1ung dc.r Fahrtko sta.n fii:r le ut sche Eisen

bahns tre c ken ::ni t Re gi sterguthaben kann je d'.) cb. nicnt vorge

nommen werden, wenn der Kauf, di6 Bestellung oder Besorgu.ng 

der Fahrkarten auBerhalb Deutschlands erfolgt. Ehenso is~ 

die Verwf!ndung von Rcichsmarkbeträgen aLlS Registe rguthaben 

zur Bczahlung von Eioe:n.bahr..fahra.usweiscn ftir nt:.sländische 

l!;isenbahnstrecken unzuläs sig. 

Die Re iseschec_kformulare können auf Antrag 

durch unsere "Reisestelle" bezoge n werden. Falls sc:ieck:

formulare verwendet werde..c1 sollen, in denen die Firma des 

Amstellars und die deutsche Zahlstelle, auf die die Rei

seschecks gezogen werden, als Bezogene eingedruckt ist, 

wtirde die Reichsbank bereit se in, solche Vordrucke gegen 

Erstattung der Gebtihren herzustellE:n. Die Scheckbestellun

gen sind zweckmäBigerweise ti.ber die das Re iseverkehrsson

derkonto fu...""rirende deu.tsche Bank Jd.er ZahJ.ste1le zu lei ten. 

4) Höhe der zu erbe benden Re ichsmarkbe träga a uf . .}ru.nd 
von Reiseschecks pp. 

Die Höhe der aus Reeistarguthaben gegen Reise

schecks, Kreditbriefe pp. im Reiseverkehr zu erheoonden 
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°' erhebenden Reichsmarkbeträge ergibt sich aus Ziffer I,l bis 3, 

~ en der in der Anlage beigefiigten "Bestirnmungen fiir den Gebrauch von 
(\J i ,f Registerguthaben zu Reisezwecken, 11 ferner aus dem beiliegenden 

"Merkblatt," das den Reisescheckheften bei Aw stellung jeweils 

vorgeheftet wird .. Empfehlungsschreiben diirfen nur von registrier

ten Berechtigten (registered holders) ausgestellt werden und zwar 

nur fiir deren e igene Schecks oder fiir Schecks eines anderen 

registrierten Berechtigten. Reisebtiros und Firman, die nicht 

registrierte Berechtigte sind, diirfen keine Empfehlungsschreiben 

ausstellen. Die Ausstellung von l!;mpfehlungsschreiben ·bezieht sich 

auf die Fälle, in denen die das Empf'ehlungsschreiben ausfertigende 

Firma unbedingte Gewähr fiir eine bestimmungsgemäEe Verwendung 

der Reiseschecks pp. seitens der ausländischen Reiser .. den iibernimmt, 

bei denen sie der tibe rzeugung ist, daB e in täglicher Verbrauch 

von r.lsf 100,-- den Verhältnissen des I{eisenden angemessen ist. Das 

Empfehlungsschreiben gilt nur ftir die Dauer des beabsichtigten 

Aufenthalts des Reisenden in Deutschland, und ist jeweils an die 

bezogenc deutsche Bank zu adressieren. Es wird bei der letzten 

Abhebung von der auszahlenden deutschen Bank oder Zahlstelle ein-

~ behalten und an die Reisestelle der Reichsbank zur Kontrolle ein

gesandt. · Muster eines Empfehlungsschreibens ist in der Anlage 

beigeftigt. 

Die in den Destimmungen genannten Beträge stellen Höchst

summen dar. Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung dieser Tages- bzw. 

Monats-Höchstsurnmen gegen die bezogene den.tsche Bank steht dem 

Reisenden nicht zu. In den 0rten und Gebieten mit Zahlungs

besehränkungen haben Empfehlungsschreiben keine Giiltigkeit. 

-21 
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5) I. Personen, denen die Verwendung von Registerguthaben zu 
Reisezwecken\nicht gestattet ist: 

a) Personen, 2hren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 

in Deutschland haben, 

b) Personen, die beabsichtigen, sich in Deutschland 

ständig niederzulassen, 

c) Piloten und Besatzungsmitgliedern ausländischer Flug

zeuge, die sich in Austibung ihres Berufes in Deutsch

land aufhalten, 

d) Eisenbahn-, Post-, Zoll- oder sonstigen Beamten des 

Auslandes, die sich in Austibung ihres Berufes in 

De ut schland auf hal t en. 

II. Personen, denen die Verwendung von Registerguthaben zu 
Reisezwecken nur mit besonderer Genehmigung gestattet ist 

a) Personen, die sich zu Studien- oder Ausbildungszwecken 

in Deutschland aufhalten, 

b) Besatzungsmitgliedern ausländischer Schiffe, die 

deutsche Häfen anlaufen, 

c) ausländischen Schiffern, die in Ausiibun.g ihres Berufes 

deutsche Wasserwege befahre-n. 

6) 
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6) Verfahren bei der Einlösung der Reiaeschecks pp. aua 
Registerguthaben. 

Die ausgezahlten Beträge werden von der deutschen 

Za.hletelle in dem Reisepa.(3 des ausländischen Reiaenden vermerk:t. 

Ea sind nur die amtlichen Reiaepäsae ftir diese Eintragungen 

zugelassen; alle anderen Arten von Ausweisen, wie z.B. per

sönliohe Ausweise, titres d'identite, cartes d'identite, 

kle ine G-renzscheine, Seemanns-Auswe ise sowie alle sonatigen 

Arten Passersatzpapieren ( z.B. Kinderausweis, Nansenausweia) 

und dergleichen dilrfen ftir die Eintragung des Zahlungsvermerks 

nicht verwendet werden. Kann ein Reisender einen amtiichen Re1-

sepa!3 nicht vorweisen, so sind die deutschen Za.hlstellen ange-
' wiesen, Auszahlungen aus Registerguthaben nicht vorzunehmen. 

Aus dem ReisepaB muB sich der ausländische Wohnsitz des Reisen

den unzweifelhaft ergeben, denn nur solche Reiseme sind im 

Sinne der BestimDlungen als "Reisende in Deutschland" ( travellers 

in Germany) anzusehen. 

7) Sammelabhebungen. 

Sarrmelabhebungen fiir Gruppen- und Gesellscba.ftsreisen 

durch eine hierzu beauftragte Person (Reiseftihrer) sind grund

sätzlich nur mit Genebmigung der "Reisestelle" gestattet. An

träge dieser Art ms sen rechtzeit ig mi t gena.uen .Angaben an 

die "Reisestelle" gerichtet werden, die im Genehmigungsfalle 

die näheren Vorschri:ften ftir die Abwicklung bekanntgibt. 

8) 

1 

l 
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8) Verwendung der erhobenen Reichsmark aus Registerguthaben. 

9) 

Ein mehrsprachiges Merkblatt, das in der Anlage 

beigeftigt 1st, gibt nähere Auskunft iiber die Verwendungs

möglicbkeiten der abge.hobenen Reichsmark im Reiseverkehr 

und ist den ausländischen Reisenden sowohl von den aus

ländischen Jaanken oder Reisebliros, bei denen die Reise

Registerguthaben pp. erworben werden, als auch bei der 

einlösenden deutschen Bank oder Zahlstelle zur Unterrich

tung des ausländischen Reisenden auszuhändigen. Die Merk

blätter sind in folgenden Sprachen vorrätig: 

A. deutsch, französisch, englisch, 

B. deutsch, französisch, holländ isch, 

c .. deutsc h, polnisch, tschechisch, 

D. deutsch, italienisch, spanisch, 

E. deutsch, schwedi sch, dänisch. 

Allgemeine s. 

Anfragen tiber Angelegenheiten der Verwendung von 

Registerguthaben zu Reisezwecken, sowie Anträge auf Sonde 

genehmigungen sind unmittelbar an die mit der Uberwachung 

des Reiseverkehrs beauftragte 

Abteilung Deutsche Kreditabkommen, 

R e i s e s t e 1 1 e , 
Be rlin fNI 111, 

zu richten. Die in diesem Rundschreiben e::rwähnten ver

scbiedenen Drucksc.hriften (Bestimmungen, Merkblätter und 

dergleichen) werden von dieser Stelle auf Anforderung un

entgel tlich in der gewtinschten Anzahl geliefert. 



Bestimmungen 
fiir den Gebrauch von 1,Registerguthabenu zu Reisezwecken 

I. Freizugebende Beträge, Verwendungszweck. 

1. Bis zur Höchstsumme von J?JYl 1500,- je Monat und Person - aber höchstens J?/Yl 50,
fiir jeden Tag - werden fiir den Gebrauch von Reisenden in Deutschland Heträge aus 
Registerguthaben zu Reisezwecken zur Verfiigung gestellt. 

2. Deutschland-Reisende, welche ein fiir den Gebrauch von Registerguthaben fiir Reise
zwecke bestimmtes Empfehlungsschreiben eines registrierten Berechtigten (registered 
holder) vorweisen, können bis zu J?/Yl 100,- täglich erheben. 

3. Fiir Personen unter 15 Jahren gilt nur die Hälfte der unter Ziffer 1 und 2 genannten 
a ze. 

4. Deutschland-Reisenden ist gestattet, Reichsmark aus Registuguthaben fiir Fahrt-, 
Hotel- und Verpflegungskosten in Deutschland, sowie fiir sonstige Ausgaben des täg
lichen Reisebedarfs zu verwenden. 

5. Deutschland-Reisende können Reichsmark aus Registerguthaben auch fiir die Platz
belegung auf deutschen und ausländischen See- und Luftfahrzeugen bei Reisen nach 
und von Deutschland und fiir sonstige hiermit zusammenhängende Kasten verwenden 
und zwar können in diesen Fällen auch iiber die vorgenannte Monatsgrenze von 
J>JYl 1500,- Beträge freigegeben werden. Die betreffenden Zahlungen finden so statt, 
da8 die entsprechenden Registerguthaben von dem Reiseverkehrs-Sonderkonto der 

ausländischen Bank oder des ausländischen Reisebiiros auf das Registerkonto der aus
ländischen Schiffahrt- bzw. Luftfahrtgesellschaft oder das Reichsmarkkonto der 
deutschen Schiffahrt- bzw. Luftfahrtgesellschaft iiberwiesen werden. 

6. Die Reichsbank kann die Zahlung höherer Beträge gestatten, sofern besondere Griinde 
vorgebracht werden und ein ausreichender Beweis hinsichtlich der Zwecke, fiir welche 
diese Beträge verlangt werden, geliefert wird. 

II. Verfahren. 

1. Der Auslandsgläubigerausschu8 jedes Landes teilt der Reichsbank von Fall zu Fall mit, 
welches Reisebiiro seines Landes als Abgabestelle fiir solche Registerguthaben zu
gelassen worden ist. Die Registerguthaben erwerben diese Reisebiiros direkt von den 
Gläubigerbanken. 

2. Der Auslandsgläubiger wird den Treuhändern bzw. die das Registerkonto fiihrende 
Bank anweisen, den erforderlichen Reichsmarkbetrag entweder seinem eigenen Kanto 
bei seinem Korrespondenten gutzubringen, oder (im Falle des Verkaufs an eines der 
bezeichneten Reisebiiros) an den deutschen Korrespondenten des betreffenden Reise
biiros zu iiberweisen, und zwar ist der Betrag in allen Fällen einem ,,Reiseverkehrs

Sonderkonto" gutzuschreiben. 

3. Deutschland-Reisende beschaffen sich bei einer ausländischen Bank oder einem der 
vorbezeichneten Reisebiiros auf Reichsmark lautende Spezial-Reiseschecks, Akkredi
tive oder Kreditbriefe, 

4. Die auf Reichsmark lautenden Spezial-Reiseschecks, Akkreditive oder Kreditbriefe 
werden in Deutschland durch den bezeichneten Korrespondenten der ausländischen 
Bank bzw. des Reisebiiros eingelöst. Die Reiseschecks pp. sind den von der Reichs
bank jeweils herausgegebenen Sonderbestimmungen unterworfen und nicht begebbar. 

K.-A.-R. Vordr . Nr. 28 
11. 2. 35 



5. Auf Reisen in Deutschland unverbrauchte Reichsmark aus Registerguthaben diirfen 
nicht ins Ausland verbracht werden. Sie sind deshalb vor der Ausreise aus Deutsch
land zu Gunsten des Reiseverkehrs-Sonderkontos der Firma (ausländische Bank oder 
ausländisches Reisebiiro), von welcher der Reisende die Reiseschecks usw. erworben 
hatte, wieder einzuzahlen. Der Gegenwert der wiedereingezahlten Reichsmarkbeträge 
steht dem Reisenden bei der betreffenden Firma im Auslande in ausländischer Valuta 
zur V erfiigung. 

III. Bekanntgabe und Abänderung der einschlägigen Bestimmungen, 

1. Die Reichsbank trifft die fiir die Verwendung von Registerguthaben zu Reisezwecken 
erforderlichen Vorschriften und wird die jeweils neueste Fassung den ausländischen 
Gläubigerbanken und bezeichneten Reisebiiros zustellen. 

2. Die Reichsbank behält sich vor, zur Deckung ihrer Unkosten, Reisescheck- sowie 
andere zur Ausgabe gelangende F ormulare gegen Vergi.itung abzugeben und fiir Zahlun
gen oder Dberweisungen zu Lasten von Reiseverkehrs-Sonderkonten Gebiihren zu 
erheben. 

3. Der Reichsbank bleibt das Recht vorbehalten, diese Bestimmungen jederzeit insoweit 
abzuändern, als ihr dies nötig erscheint. 
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Re ichsbank-Direktorium 

Nr.ria 5069. 

Berlin sw 111,den 16.Februar 1935. 

Betr. : Ve rwend ung von Registerguthaben 
zu Reis e zwecken. 

Mit Nirkung vom l.März ds.Js. ordnen wir hiermit 

folgendes an: 

1) Die Abhebung und Verwendung von ReichsnE rk aus Registergut

haben ist im gesamten 3aarland zugelassen. 

2) Die ftir die Kreise: 

3; 

4) 

Trier 
Saarburg 
Mezz ig-Wadern 
Berncastel 
St . Wendel - Ba umholder 
den Landesteil Birkenfeld 
die Bezirksämter Kusel 
Kaiserslautern 
Zweibriic ken und 
Pirmasens 

mit unserern Schreiben vom 30.Novemb e r v . Js .. -Jia 30611- ange

ordneten Zahlungs beschränkungen werden aufgehoben. 

Die fi.ir Eun:ierich u.nd Goch geltende Zahlu .. -rigssperre wird aufge

hoben; es treten d.i e mit unserem Schreiben vom 30 . Hovernber v.Js. 

-IIa 30611- ftir das holländisch-belgische Grenzge biet angeordne

ten Zahlungsbeschränlcungen in Kraft~ 

In dem Gebiet, welche s einerseits von der deutsche n West- und 

Stidgrenze uni andere rGei ts von den Eisenbahnlinien, 

'viasse rb illig-Trier-Hermeskeil-T"Ll.rki smtihle-Neunki r chen
Hornburg (Saar)-Zweibrii0ken-Landau-Gerrnersheim-Bruchsal
Karlsruhe-Freiburg-Donaueschingen-Tuttlinben-Sigmaringen
Herbert ingen-Aulendorf-Ki.Elegg- 'i✓angen-Hergatz-Lindau
Landesgrenze 

umschlossen wird, einschl .ie.l3lich der an diesen Eisenbahnlinien 
~ 

gelegenen Orte, sowie ferner flir die Orte 

Beuthen 

An 

diefinla nds Bank , 

Helsingfors. 



Beuthen 
. Gleiwitz 
Hini enburg 0/S 

• . Ratibor um 
,: Tiisi t 

wird der Auszahlungsbetrag auf RM 25 ,-- täg1 i.ch herabgesetzt. Die 
~ fU.r Lörrach angeordnete Zahlungssperre bleibt bestehen. 
5) In Kehl durfen Åuszahlungen im Registermark-Reiseverkeh:c nicht 

mehr vorgenommen werden. 
6) Vorauazahlungen in alle n Orten um Gebieten, fUr welohe Zahlungs

beschränkungen bestehen, diirfe n nur in Ausnahmefälle n be i Vorlie
gen besonderer Umstände geleistet werden. Empfehlung,sschreiben 
habcn in diesen Orten und Gebieten keine Giiltigkeit. 

Eine Zusammenatel.lung der hie.rnach vom l.März ds.Js. 
ab gUltigen Zahlungsbeschränkungen (K.!.R. Vordr.Nr.44) ftigen 
wir bei. Entsprechende Vordrucke können bei unserer Abteilung 
Deutsche Kreditabkommen - Reisestelle - angefordert werden. 

Wir ersuchen ergebenst, die Ihrem Verbande angeschlos
senen Institute schnellstens hiervon zu unterrichten. 

R e 1 e h s b a n k - D i r e k t o r 1 u m 
Beglaubigt 

Geheime Kanzlei 
(L.S.) Unterschrift 

1.) An die Wirtschaftsgrup12- Privates Bankgewerbe - Centralverband 
des Deutschen Bank- u.nd Bankiergewerbes (E.V.) -, Berlin 
NW 7, DorotheenstraSe 4, 

2.) den Verband deutscher öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten 
e. V., Be.rlin NW 7 1 Unter den Linden 77, 

3.) Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin C 2, Post
schlie.13fach 27, 

4.) Deutscher Genmsenschaftsverband e.v., Berlin W 35, Schöne
berger U:fer 21. 

Abschrift tlbersenden wir ergebenst mit der Bitte um 
gafällig,e Kenntnisnahme. 

In vorzUglicher Hochachtung 
Reichsbank-Dire kto rium 

.l 



Zusammenstellun~ 
der Zahlungsbeschränkungen in den Grenzgebieten im Registermark-Reiseverkehr 

Beuthen 

Gleiwitz 

Hindenburg 0. S. 

Kehl 

Lörrach 

·Ratibor 

Tilsit 

Sonderregelung fiir 
westdeutsches und sii.dwest
deutsches Grenzgebiet 

Sonderregelung fiir schleswig
holsteinisches Grenzgebiet 

K. A. R. Vordr . Nr. 44 
1. 3. 35 

bis zu J?IYl 25,- täglich 

bis zu J?IYl 25,- täglich 

bis zu J?IYl 25,- täglich 

Zahlungssperre 

Zahlungssperre 

bis zu J?!Yl. 25,- täglich 

bis zu J?IYl 25,- täglich 

1. bis zu J?IYl 25,- je Tag und Person 
in dem Gebiet, welches begrenzt ist 
durch 
a) die deutsche West- und Siidgrenze, 
b) die Eisenbahnlinien Norddeich -

Emden - Rheine - Coesfeld -
Dorsten - Wesel - Menzelen -
Moers - Uerdingen - Krefeld -
Willich - M. Gladbach - Jiilich 
- Diiren - Euskirchen - Trier -
Hermeskeil- Tiirkismiihle -Neun
kirchen - Hamburg (Saar) - Zwei
briicken - Landau - Germers
heim - Bruchsal - Karlsruhe -
Freiburg (Br.) - Donaueschingen 
- Tuttlingen - Sigmaringen -
Herbertingen - Aulendorf - KiB
legg - Wangen - Hergatz - Lin
dau (Landesgrenze), einschlieBlich 
der an diesen Eisenbahnlinien ge
legenen Orte, 

c) die Nordsee (ausschlieBlich der ost
friesischen lnseln) . 

2. Die fiir Kehl und Lörrach angeordneten 
Zahlungssperren bleiben von dieser 
Sonderregelung unberiihrt. 

bis zu J?IYl 25,- je Tag und Person inner
halb der Sperrzone: 

Das gesamte Gebiet, welches nörd
lich der Eisenbahnlinien T önning -
Husum-Jiibek-Schleswig-Kap
peln liegt, einschlieBlich der an 
diesen Linien gelegenen Orte sowie 
der N ordfriesischen lnseln. 

Laut Verfiiguog des 
Reichsbaok - Direktoriums 
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Zur dringenden Beachtung! 
Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben im Reiseverkehr 

1. Es wird ausdriicklich darauf aufmerksam gemacht, daB die auf Reiseschecks oder auf 
Grund von Reisekreditbriefen usw. ausgezahlten Reichsmarkbeträge nur fiir den Reise
verkehr, und zwar nur innerhalb Deutschlands, verwendet werden diirfen. Die Ver
wendung der Reichsmarkbeträge in Deutschland ist auf die Begleichung von Fahrt-, 
Hotel- und V erpflegungskQsten sowie auf die Deckung sonstiger Ausgaben des täglichen 
Reisebedarfs beschränkt. 

2. Unzulässig ist hiernach 

a} die Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben zur Bezahlung 
von Eisenbahnfahrausweisen för Eisenbahnstrecken, welche au.13erhalb Deutsch
lands liegen, 

b} die Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben zur Bezahlung 
von Einkäufen au.13erhalb des täglichen Reisebedarfs oder zur Deckung von 
Zahlungsverbindlichkeiten, insbesondere von Schulden aus Warenkäufe'n, gleich
giiltig, ob der Reisende selbst oder eine dritte Person Schuldnt:r ist, 

c) <lie Verbringung der för den deutschen Reiseverkeh1 bestimmten Reichsmark
beträge ins Ausland, in welcher Form und in welcher Höhe auch immer; sie 
kanri mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft werden. 

3. Zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten hei der Grenziiberschreitung wird im 
persönlichen lnteresse jedes Reisenden dringend empfohlen, die nicht verbrauchten 
Reichsmarkbeträge vor der Ausreise aus Deutschland zu Gunsten des Reiseverkehrs
Sonderkontos der Firma (ausländische Bank oder ausländisches Reisebiiro), von welcher 
der Reisende die Reiseschecks usw. erworben hatte, wieder einzuzahlen. Der Gegenwerl 
der wiedereingezahlten Reichsmarkbeträge steht dem Reisenden hei der be.treffenden 
Firma im Auslande in ausländischer Valuta zur Verfiigung. 

Avis important ! 
Utilisation pour voyages touristiques de reichsmarks provenant 

d'avoirs enregistres 
1) On fait specialement remarquer que Ies montants en reichsmarks realises contre des 

cheques de voyage ou des lettres de credit pour voyageurs etc. ne peuvent etre utilises 
que pour des voyages touristiques et seulement å l'interieur de l'Allemagne. L'emploi de 
ces montants en reichsmarks å. l'interieur de l'Allemagne est restreint au paiement des 
frais de voyage, d'hötel et d'entretien ainsi qu'au paiement des depenses pour Ies besoins 
quotidiens. 

K.-A. R. Vordr. Nr. 45 - A 
11. 2. 35 

wendenl 



2) Il est interdit, par consequent, 

a) de payer avec ces reichsmarks provenant d'avoirs enregistres des billets de chemin 

de fer pour des lignes au dehors de l' Allemagne, 

b) d'employer ces montants en reichsmarks provenant d'avoirs enregistres, en dehors 

des besoins quotidiens, ä. l'achat de marchandises ou au reglement de dettes, 

notamment de celles resultant d'achats de marchandises, peu importe que le 

debiteur soit le voyageur lui-meme ou une tierce personne. 

c) d'exporter sous n'importe quelle forme des montants en reichsmarks destines aux 

voyages touristiques en Allemagne, quelle que soit l'importance du montant. 

Une telle exportation peut etre punie de prison ou de travaux forces. 

3) Dans leur propre interet et pour eviter aux voyageurs tout inconvenient en passant 

la frontiere, il leur est recommande d'urgence de reverser, avant leur depart, Ies montants 

en reichsmarks non utilises au credit du ,,compte special de tourisme" de la maison (banque 

etrnngere ou agence de voyage etrangere) de laquelle le voyageur avait acquis Ies cheques 

de voyage etc. La contrevaleur en change etranger des montants en reichsmarks ainsi 

reverses est mise ala disposition du voyageur aupres de la maison en question a l'etranger. 

lmportant Noticel 
Use of Reichsmark Funds Originating from Register Balances in Connection 

with Tourist Traffic 

1. Special attention is called to the provision that Reichsmarks paid against travellers' 

cheques or travellers' letters of credit etc. may only be used for travelling expenses within 

the German Reich. The use of Reichsmark amounts within Germany is confined to 

the payment of travelling-, hotel-, and catering expenses as well as other daily expenses. 

2. The traveller therefore may not 

a) use such Reichsmarks originating from register balances for railway tickets on 

Iines outside Germany, 
b) use such Reichsmarks for the payment of purchases beyond his daily requirements 

or for the settlement of other liabilities. This applies in particular to liabilities 

incurred in connection with purchases of goods and commodities either by 

himself or any other person, 
c) remove the Reichsmarks intended for the use of tourists in Germany to foreign 

countries in any form or amount whatever; any contravention may be punished 

with imprisonment. 

3. In order to avoid difficulties when passing the frontier it is therefore advisable, in the 

interest of the traveller himself to return, before leaving Germany, all unused Reichsmark 

moneys to the ,,Special Traveller's Account" of the firm (foreign bank or foreign travel 

bureau) from which the traveller had purchased the cheques etc. The equivalent of the 

Reichsmark funds thus returned will then be at the disposal of the traveller in foreign 

currency with the respective firm abroad. 
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